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Rio de Janeiro 1992: Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Ent-
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Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (Rio 1992) 

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung (englisch United Nations Confe-
rence on Environment and Development, UNCED), häufig auch als Erdgipfel oder Rio-Konferenz 
bezeichnet, fand vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro statt. Sie gilt als Meilenstein für die Integ-
ration von Umwelt- und Entwicklungsbestrebungen und war seit der Konferenz der Vereinten Nationen 
über die Umwelt des Menschen in Stockholm (1972) die erste größere internationale Konferenz, die 
Umweltfragen in einem globalen Rahmen diskutierte. Auch bezüglich der Beteiligung zivilgesell-
schaftlicher Organisationen an internationalen Prozessen setzte der Erdgipfel neue Maßstäbe. Ins-
gesamt 2400 Vertreter von nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) nahmen an der Konferenz teil. 

Wichtige Ergebnisse der UNCED sind die Agenda 21, die Rio-Erklärung über Umwelt und Ent-
wicklung, die Klimarahmenkonvention, die „Forest Principles“ und die Biodiversitäts-Konvention. 

Im Nachfolgeprozess der Rio-Konferenz wurde die Kommission für Nachhaltige Entwicklung (Com-
mission on Sustainable Development, CSD) gegründet, die den Umsetzungsprozess der Konfe-
renzergebnisse überwacht. 

Als Nachfolgekonferenzen fanden 1997 die Konferenz Rio+5 in New York und 2002 der Weltgipfel für 
nachhaltige Entwicklung in Johannesburg statt. Vom 20. bis 22. Juni 2012 fand mit Rio+20 erneut ein 
Gipfeltreffen in Brasilien statt, das unter dem Titel Konferenz der Vereinten Nationen über nachhal-
tige Entwicklung lief. 

Agenda 21  

Die Agenda 21 ist ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, 
ein Leitpapier zur nachhaltigen Entwicklung, beschlossen von 178 Staaten auf der Konferenz für Um-
welt und Entwicklung der Vereinten Nationen (UNCED) in Rio de Janeiro (1992). Nachhaltige Entwick-
lung – und damit die Agenda 21 – ist vielerorts zur Leitlinie öffentlichen Handelns geworden.  

Mit der Entwicklungsvorstellung von nachhaltiger Entwicklung (englisch sustainable development) sol-
len durch eine veränderte Wirtschafts-, Umwelt- und Entwicklungspolitik die Bedürfnisse der heutigen 
Generation befriedigt werden, ohne die Chancen künftiger Generationen zu beeinträchtigen. Im Sinne 
nachhaltiger Entwicklung muss in den Industrieländern die Wirtschaftspolitik und damit auch die Ener-
gie-, Agrar- und Handelspolitik angepasst werden, da die Industrieländer im Verhältnis zur Gesamtbe-
völkerung wesentlich mehr Ressourcen verbrauchen. In Schwellen- und Entwicklungsländern bezieht 
sich die Agenda 21 eher auf Armutsbekämpfung, Bevölkerungspolitik, Bildung, Gesundheit, Trinkwas-
ser- und Sanitärversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung sowie ländliche Entwicklung. 

iniciativa para una gestión equilibrada de los recursos hídricos

initiative pour une gestion intégrée des ressources en eau
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Die Agenda 21 umfasst 359 Seiten und besteht aus 40 Kapiteln. Sie wurde als ein Maßnahmenpaket 
vereinbart, das vorrangig internationale Organisationen und nationale Regierungen anspricht; aber 
auch alle weiteren politischen Ebenen werden aufgefordert, im Sinne dieser Ziele zu handeln.  

Gemäß Kapitel 28 („Initiativen der Kommunen zur Unterstützung der Agenda 21“) sind viele der globa-
len Probleme am besten auf der örtlichen Ebene zu lösen. Unter dem Motto „Global denken – lokal 
handeln!“ wird deshalb jede Kommune der 178 Unterzeichnerländer aufgerufen, eine eigene lokale 
Agenda 21 zu erarbeiten. Anlässlich des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
(2002) erklärten die Vertreter der Kommunen nach 10 Jahren nur mittelmäßiger Erfolge der „Lokalen 
Agenda 21“, die nächsten zehn Jahre eine verstärkte Umsetzung der „Agenda 21“-Ziele durch „local 
action 21“-Kampagnen.  

Die Agenda 21 wird in einigen Bereichen auch kritisiert. Hauptkritikpunkte sind das Auseinanderklaf-
fen von Vision und Wirklichkeit, mangelnde Transparenz bei den Agendazielen und dem Umsetzungs-
prozess, Verwendung von mehrdeutigen Modewörtern, fehlende demokratische Prozesse, die Zusam-
menarbeit mit Großkonzernen, die fehlende Auseinandersetzung mit Atom- und Gentechnik sowie der 
Globalisierung, und das Festhalten an der „Wachstumsideologie”. 

Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung (Originaltext) 

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung, zum Abschluss ihrer Tagung 
vom 3. bis 14. Juni 1992 in Rio de Janeiro, in Bekräftigung der am 16. Juni 1972 in Stockholm ver-
abschiedeten Erklärung der Konferenz der Vereinten Nationen über die Umwelt des Menschen sowie 
in dem Bemühen, darauf aufzubauen, mit dem Ziel, durch die Schaffung von neuen Ebenen der Zu-
sammenarbeit zwischen den Staaten, wichtigen Teilen der Gesellschaft und den Menschen eine neue 
und gerechte weltweite Partnerschaft aufzubauen, bemüht um internationale Übereinkünfte, die die 
Interessen aller achten und die Unversehrtheit des globalen Umwelt- und Entwicklungssystems schüt-
zen, anerkennend, dass die Erde, unsere Heimat, ein Ganzes darstellt, dessen Teile miteinander in 
Wechselbeziehung stehen, erklärt folgendes: 
Grundsatz 1 
Die Menschen stehen im Mittelpunkt der Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung. Sie haben das Recht 
auf ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit der Natur.  
Grundsatz 2 
Die Staaten haben im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen und den Grundsätzen des Völkerrechts 
das souveräne Recht, ihre eigenen Ressourcen entsprechend ihrer eigenen Umwelt- und Entwicklungspolitik 
auszubeuten, und haben die Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, dass Tätigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt 
oder Kontrolle der Umwelt anderer Staaten oder Gebiete jenseits der Grenzen des Bereichs nationaler 
Hoheitsbefugnisse keinen Schaden zufügen. 
Grundsatz 3 
Das Recht auf Entwicklung muss so verwirklicht werden, dass den Entwicklungs- und Umweltbedürfnissen der 
heutigen und der kommenden Generationen in gerechter Weise entsprochen wird. 
Grundsatz 4 
Damit eine nachhaltige Entwicklung zustande kommt, muss der Umweltschutz Bestandteil des Entwicklungspro-
zesses sein und darf nicht von diesem getrennt betrachtet werden. 
Grundsatz 5 
Alle Staaten und alle Menschen müssen bei der grundlegenden Aufgabe, als unverzichtbare Voraussetzung für 
die nachhaltige Entwicklung die Armut zu beseitigen, zusammenarbeiten, um Ungleichheiten im Lebensstandard 
zu verringern und den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen in der Welt besser gerecht zu werden. 
Grundsatz 6 
Erhöhter Vorrang gebührt der besonderen Situation und den besonderen Bedürfnissen der Entwicklungsländer, 
vor allem der am wenigsten entwickelten Länder und der Länder, die im Hinblick auf die Umwelt am meisten 
gefährdet sind. Internationale Maßnahmen im Bereich Umwelt und Entwicklung sollten außerdem auf die Interes-
sen und Bedürfnisse aller Länder gerichtet sein. 
Grundsatz 7 
Die Staaten werden in einem Geist der weltweiten Partnerschaft zusammenarbeiten, um die Gesundheit und die 
Unversehrtheit des Ökosystems der Erde zu erhalten, zu schützen und wiederherzustellen. Angesichts der unter-
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schiedlichen Beiträge zur globalen Umweltverschlechterung tragen die Staaten gemeinsame, wenngleich unter-
schiedliche Verantwortlichkeiten. Die entwickelten Staaten erkennen die Verantwortung an, die sie in Anbetracht 
des Drucks, den ihre Gesellschaften auf die globale Umwelt ausüben, sowie in Anbetracht der ihnen zur Ver-
fügung stehenden Technologien und Finanzmittel bei dem weltweiten Streben nach nachhaltiger Entwicklung 
tragen. 
Grundsatz 8 
Um nachhaltige Entwicklung und eine höhere Lebensqualität für alle Menschen herbeizuführen, sollten die 
Staaten nicht nachhaltige Produktionsweisen und Konsumgewohnheiten abbauen und beseitigen und eine ge-
eignete Bevölkerungspolitik fördern. 
Grundsatz 9 
Die Staaten sollten zusammenarbeiten, um den Ausbau der eigenen Kapazitäten für eine nachhaltige Ent-
wicklung zu stärken, indem sie das wissenschaftliche Verständnis durch den Austausch wissenschaftlicher und 
technologischer Kenntnisse vertiefen und die Entwicklung, Anpassung, Verbreitung und Weitergabe von Tech-
nologien fördern. 
Grundsatz 10 
Umweltfragen sind am besten auf entsprechender Ebene unter Beteiligung aller betroffenen Bürger zu behan-
deln. Auf nationaler Ebene erhält jeder Einzelne angemessenen Zugang zu den im Besitz öffentlicher Stellen 
befindlichen Informationen über die Umwelt, einschließlich Informationen über Gefahrstoffe und gefährliche 
Tätigkeiten in ihren Gemeinden, sowie die Gelegenheit zur Teilhabe an Entscheidungsprozessen. Die Staaten 
erleichtern und fördern die öffentliche Bewusstseinsbildung und die Beteiligung der Öffentlichkeit, indem sie 
Informationen in großem Umfang verfügbar machen. Wirksamer Zugang zu Gerichts- und Verwaltungsverfahren, 
so auch zu Abhilfe und Wiedergutmachung, wird gewährt. 
Grundsatz 11 
Die Staaten werden wirksame Umweltgesetze verabschieden. Umweltnormen sowie Bewirtschaftungsziele und –
prioritäten sollten dem Umwelt- und Entwicklungskontext entsprechen, für den sie gelten. Normen, die in einigen 
Ländern Anwendung finden, können in anderen Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, unangemessen 
sein und zu nicht vertretbaren wirtschaftlichen und sozialen Kosten führen. 
Grundsatz 12 
Die Staaten sollten gemeinsam daran arbeiten, ein stützendes und offenes Weltwirtschaftssystem zu fördern, das 
in allen Ländern zu Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Entwicklung führt und es gestattet, besser gegen die 
Probleme der Umweltverschlechterung vorzugehen. Umweltbezogene handelspolitische Maßnahmen sollten we-
der ein Mittel willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung noch eine verdeckte Beschränkung des inter-
nationalen Handels darstellen. Einseitige Maßnahmen zur Bewältigung von Umweltproblemen außerhalb des Ho-
heitsbereichs des Einfuhrlands sollten vermieden werden. Maßnahmen zur Bewältigung grenzüberschreitender 
oder weltweiter Umweltprobleme sollten soweit möglich auf internationalem Konsens beruhen. 
Grundsatz 13 
Die Staaten werden innerstaatliche Rechtsvorschriften betreffend die Haftung für Umweltverschmutzungen und 
andere Umweltschäden und betreffend die Entschädigung der Opfer schaffen. Außerdem werden die Staaten 
zügig und entschlossener zusammenarbeiten, um das Völkerrecht im Bereich der Haftung und Entschädigung für 
nachteilige Auswirkungen von Umweltschäden, die durch Tätigkeiten unter ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle in 
Gebieten außerhalb ihrer Hoheitsbefugnisse verursacht werden, weiterzuentwickeln. 
Grundsatz 14 
Die Staaten sollten tatkräftig zusammenarbeiten, um die Verlegung und den Transfer in andere Länder von Tätig-
keiten und Stoffen, die zu einer starken Beeinträchtigung der Umwelt führen oder sich für die Gesundheit des 
Menschen als schädlich erweisen, zu erschweren oder zu verhindern. 
Grundsatz 15 
Zum Schutz der Umwelt wenden die Staaten im Rahmen ihrer Möglichkeiten allgemein den Vorsorgegrundsatz 
an. Drohen schwerwiegende oder bleibende Schäden, so darf ein Mangel an vollständiger wissenschaftlicher 
Gewissheit kein Grund dafür sein, kostenwirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Umweltverschlechterungen 
aufzuschieben. 
Grundsatz 16 
Die nationalen Behörden sollten bestrebt sein, die Internalisierung von Umweltkosten und den Einsatz wirt-
schaftlicher Instrumente zu fördern, wobei sie unter gebührender Berücksichtigung des öffentlichen Interesses 
und unter Vermeidung von Verzerrungen im Welthandel und bei den internationalen Investitionen den Ansatz ver-
folgen sollten, dass grundsätzlich der Verursacher die Kosten der Verschmutzung zu tragen hat. 
Grundsatz 17 
Als nationales Instrument sind bei Vorhaben, die geeignet sind, erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Um-
welt zu haben und der Entscheidung durch eine zuständige nationale Behörde bedürfen, Umweltverträglichkeits-
prüfungen durchzuführen. 
Grundsatz 18 
Die Staaten haben andere Staaten sofort über Naturkatastrophen oder andere Notfälle zu unterrichten, die geeig-
net sind, zu plötzlichen schädlichen Auswirkungen auf deren Umwelt zu führen. Die Völkergemeinschaft macht 
alle Anstrengungen, um den so betroffenen Staaten zu helfen. 
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Grundsatz 19 
Die Staaten haben möglicherweise betroffene Staaten über Tätigkeiten, die schwerwiegende nachteilige grenz-
überschreitende Auswirkungen auf die Umwelt haben können, im voraus und rechtzeitig zu unterrichten, ihnen 
sachdienliche Informationen zur Verfügung zu stellen und sie frühzeitig und in redlicher Absicht zu konsultieren. 
Grundsatz 20 
Frauen kommt bei der Bewirtschaftung der Umwelt und der Entwicklung eine grundlegende Rolle zu. Ihre volle 
Einbeziehung ist daher eine wesentliche Voraussetzung für die Herbeiführung nachhaltiger Entwicklung. 
Grundsatz 21 
Die Kreativität, die Ideale und der Mut der Jugend der Welt sollten mobilisiert werden, um eine weltweite Partner-
schaft zu schaffen und so eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen und eine bessere Zukunft für alle zu 
sichern. 
Grundsatz 22 
Indigenen Bevölkerungsgruppen und ihren Gemeinschaften sowie anderen ortsansässigen Gemeinschaften 
kommt wegen ihres Wissens und ihrer überlieferten Bräuche eine grundlegende Rolle bei der Bewirtschaftung der 
Umwelt und der Entwicklung zu. Die Staaten sollten die Identität, die Kultur und die Interessen dieser Gruppen 
und Gemeinschaften anerkennen und gebührend unterstützen und ihre wirksame Teilhabe an der Herbeiführung 
einer nachhaltigen Entwicklung ermöglichen. 
Grundsatz 23 
Die Umwelt und die natürlichen Ressourcen der Völker, die in Unterdrückung, unter Fremdherrschaft und unter 
Besatzung leben, sind zu schützen. 
Grundsatz 24 
Kriegshandlungen haben ihrer Natur nach zerstörerische Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung. Aus 
diesem Grund haben die Staaten die völkerrechtlichen Bestimmungen über den Schutz der Umwelt in Zeiten 
bewaffneter Auseinandersetzungen zu achten und soweit erforderlich zusammen weiterzuentwickeln. 
Grundsatz 25 
Frieden, Entwicklung und Umweltschutz bedingen einander und sind unteilbar. 
Grundsatz 26 
Die Staaten werden alle ihre Streitigkeiten im Umweltbereich friedlich und mit geeigneten Mitteln im Einklang mit 
der Charta der Vereinten Nationen beilegen. 
Grundsatz 27 
Die Staaten und Völker müssen in gutem Glauben und im Geist der Partnerschaft bei der Erfüllung der in dieser 
Erklärung enthaltenen Grundsätze sowie bei der Weiterentwicklung des Völkerrechts auf dem Gebiet der nach-
haltigen Entwicklung zusammenarbeiten. 
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